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Einleitung

Einführung in die Problematik

„Es sind dies Mysterien deutscher Strafgesetzgebung, deren Tiefsinn kein
sterbliches Auge durchdringt!“ – mit diesen Worten nahm der große Straf-
rechtslehrer Binding 1905 in der ersten Auflage seines Lehrbuches des ge-
meinen deutschen Strafrechts1 Stellung zum damaligen Tatbestand der
„Widersetzung wider die Staatsgewalt“, § 113 des Strafgesetzbuches für
das Deutsche Reich (RStGB). Auch nach über einem Jahrhundert wirft das
nunmehr in § 113 StGB als „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ ge-
regelte Delikt unverändert eine Fülle von Fragen auf.2

Aktuell ist § 113 StGB angesichts der in Rede stehenden gesellschaftli-
chen Verrohung, neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen und zu-
nehmenden Gewalttaten gegenüber Polizeibeamten3 Gegenstand des Inter-
esses von Gesetzgeber, Praxis, Lehre und der gesellschaftlichen Diskussi-
on. Fraglos ist es schlechthin unerträglich, dass eben jene Männer und
Frauen, die in Polizei, Justizvollzug und andernorts in vorderster Reihe im
Dienste der Allgemeinheit stehen, zusehends zu Objekten individueller
und kollektiver Aggressionen degradiert oder ideologisch verbrämt in
„Kollektivhaftung“ für ein bekämpftes „System“ genommen werden. Da-
her steht zu Recht auch das Widerstandsdelikt auf dem kriminalpolitischen
Prüfstand um dafür Sorge zu tragen, dass denjenigen, welche unser Ge-

§ 1

1 Binding, BT 1 Bd. 2 Abt. 2, S. 781.
2 Vgl. nur aus der neuesten Literatur Bosch, Jura 4 (2011), 268 ff.; Zöller/Steffens, JA

3 (2010), 161 ff.; NK-Paeffgen, § 113 Rn. 1 ff.; MüKo-Rosenau, § 113 Rn. 1 ff.
3 Vgl. aktuell die Ergebnisse der Studie „Gewalt gegen Polizeibeamte und-beamtin-

nen“ des kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen (KFN), umfassend
niedergelegt in: Ellrich/Baier/Pfeiffer, S. 1 ff.; aus der umfangreichen ergänzenden
Literatur etwa Ellrich, Polizeibeamte als Opfer von Gewalt, in: Lorei/Sohnemann
(Hrsg.), Grundwissen Eigensicherung, S. 5 ff.; dies. in Entwicklung der Gewalttaten
gegen Polizeibeamte- Bericht aus einer aktuellen Studie, in: 3. Fachtagung der
Hochschule der Polizei Hamburg (Hrsg), Die Polizei als „Freiwild" der aggressiven
Spaßgesellschaft?, S. 32 ff., ; Ellrich/Zietlow, Gewalt gegen Polizeibeamte, in:
Schmalzl/Hermanutz (Hrsg.): Moderne Polizeipsychologie in Schlüsselbegriffen,
S. 127 ff. Krit. zu den empirischen Grundlagen aber Zopfs, GA 2012, 259 (261 f.),
anders aber wiederum GS-Pflieger, § 113 Rn. 1.
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meinwesen schützen, auch selbst bestmöglicher Schutz zukommt. Treff-
lich streiten lässt sich freilich über die Sinnhaftigkeit der gesetzgeberi-
schen Lösungsansätze, so die 2011 mit dem 44. Strafrechtsänderungsge-
setz (StrÄndG)4 erfolgten und die mit dem jüngsten (Stand 08.02.2017)
Reformentwurf5 erneut diskutierten Gesetzesänderungen.6 Im Lichte die-
ser unverändert aktuellen Debatte besteht Anlass, sich auch den Grund-
satzfragen des § 113 StGB zuzuwenden, welcher als spezielle Vorschrift
die rechtmäßig ausgeübte Vollstreckungsgewalt des Staates und die zu
ihrer Ausübung berufenen Organe schützt.7 Denn diese Norm stellt den
Rechtsanwender wie den Rechtswissenschaftler seit jeher vor fundamenta-
le Schwierigkeiten.

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an eben jenen Schwierigkeiten
haben die Reformtätigkeiten des Gesetzgebers. Diese haben sich stets gra-
vierend auf die Konzeption des Widerstandsdelikts ausgewirkt. In beson-
derem Maße gilt dieser Befund für die Änderungen durch das 3. Straf-
rechtsreformgesetz (StrRG) vom 20.05.19708, dessen zentrale Materie
§ 113 StGB a. F. darstellte.9 Durch das 3. StrRG mit seinen „knapp vier
Seiten, zu denen sich ganze Bücher schreiben ließen“10 hat der Gesetzge-
ber der Vorschrift des § 113 StGB einen Bestandteil hinzugefügt, der, so
scheint es, unerschöpflichen Diskussionsbedarf für die Strafrechtswissen-

4 BGBl. I, S. 2130; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 71 Rn. 1.
5 Vgl. dazu http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/%C2%A

7113.html (zuletzt abgerufen am 10.02.2017).
6 Zu Recht krit. etwa Caspari, NJ 2011, 318 (328 f.) und Singelnstein/Puschke,

NJW 2011, 3473; weiterführend zu den Änderungen des § 113 StGB durch das 44.
StrÄndG ebd. sowie Fahl, ZStW 2012, S. 311 ff. und Zopfs, GA 2012, S. 259 ff.
Mitte 2016 beriet die Innenministerkonferenz der Länder erneut unter anderem
über die Erforderlichkeit einer weiteren Strafrahmenerhöhung.

7 Vermittelnde h. M., vgl. nur RGSt 41, 82 (85); BGHSt 21, 334 (365 f.); BVerfgE
MVwZ 2007, 1181; Kindhäuser, BT I, § 36 Rn. 1; Lackner/Kühl, § 113 Rn. 1; LK-
Rosenau § 113 Rn. 2; Rengier, BT II, § 53 Rn. 1; Sch/Sch-Eser, § 113 Rn. 2. Dage-
gen jedoch vorrangig den Staatsschutz betonend Deiters, GA 2002, 259 (263 ff.);
Fischer, StGB, § 113 Rn. 2; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 71 Rn. 5; Mö-
bius, S. 106, 131; NK-Paeffgen, § 113 Rn. 7; Thomma, S. 175 ff.; aus der älteren
Literatur noch Hirsch, FS Klug, 235 8240, 246 f.); Otto, JR 1983, 72 (74) (vgl.
aber auch ders., BT 2, § 91 Rn. 2); Schmid, JZ 1980, 56 (57 f.); Schroeder, NJW
1985, 2392 (2392 f.); vorrangig den Individualschutz betonend AK-Zielinski,
§ 113 Rn. 4.

8 BGBl. 1970 I, S. 505 ff.
9 Vgl. Dreher, NJW 1970, 1153 (1156).

10 Dreher, NJW 1970, S. 1153.

§ 1 Einführung in die Problematik
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schaft bietet: die besonderen Irrtumsregeln des § 113 Abs. 3 S. 2 und
Abs. 4 StGB. Diese Sonderregelungen, die für den Irrtum über die Recht-
mäßigkeit der Diensthandlung den allgemeinen Irrtumsregeln vorgehen
sollen, sind noch keineswegs abschließend erforscht, es sind noch wichti-
ge, grundsätzliche Fragen offen. So wird die komplexe Regelungsstruktur
als schwierig beurteilt11, die historisch begründeten Besonderheiten wur-
den als Erkenntnisquelle lange Zeit vernachlässigt12 und die Rechtsnatur
bzw. strafrechtsdogmatische Einordnung ist nach wie vor schlichtweg rät-
selhaft13. Bereits Dreher, als Mitglied aller maßgeblichen Beratungsgremi-
en in der Reformdiskussion Mitte des 20. Jh. einer der „Väter“ und besten
Kenner der Sonderregelung, brachte die durch die besondere Irrtumsrege-
lung aufgeworfenen Schwierigkeiten mit dem treffenden Schlagwort von
der „Sphinx“14, die als „dogmatische Anomalie“15 zu begreifen sei, auf
den Punkt.

In der neueren Literatur weicht der Elan, sich mit den grundsätzlichen
Fragestellungen dieser Besonderheit des § 113 StGB zu beschäftigen, je-
doch zusehends einem gewissen Fatalismus. Fanden noch nach dem 3.
StrRG angeregte Diskussionen über die besonderen Irrtumsregeln statt16,
so beinhaltet das neuere Schrifttum nur noch selten ausführlichere Stel-
lungnahmen. Aktuell finden sich diese vorrangig in der Kommentarlitera-
tur17, während in Monographien und Aufsätzen die Auseinandersetzung
mit den besonderen Irrtumsregeln zusehends gegenüber anderen Proble-
men des § 113 in den Hintergrund gerät. So scheinen dort etwa Fragestel-

11 Vgl. Lackner/Kühl § 113 Rn. 16; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 70 II
Rn. 30 („unnötig kompliziert“); NK-Paeffgen § 113 Rn. 5 („hoch komplex“), 76;
LK-Rosenau § 113 Rn. 68; Thomma S. 17; Zöller/Steffens, JA 2010, 161.

12 Vgl. Dreher GS Schroeder, S. 359; Naucke, FS Dreher, S. 459.
13 Vgl. grundlegend bereits Dreher, GS Schröder, 359 (360); Naucke, FS Dreher, 459

(459 ff.); Pinger, Prot. VI, 305; harsche Kritik bei Schünemann, Coimbra-Sympo-
sium, 149 (170).

14 Dreher, GS Schröder, S. 359; ders., JR 1984, S. 401.
15 Vgl. Dreher, GS Schröder, 359 (360) m. w. N.
16 Vgl. nur die grundlegenden Beiträge von Dreher, NJW 1970, S. 1153 – 1161;

ders., FS Schröder, S. 359 – 385; ders., JR 1984, S. 401 – 405; Hirsch, FS Klug,
S. 235 – 255; Naucke, FS Dreher, S. 459 – 476.

17 So etwa die ergiebigen Kommentierungen bei MüKo-Bosch, § 113 Rn. 56 ff.; Sch/
Sch-Eser, § 113 Rn. 53 ff.; NK-Paeffgen, § 113 Rn. 3, 71 ff.; LK-Rosenau, § 113
Rn. 66 ff.; aus der Lehrbuchliteratur hervorragend die umfassende Darstellung bei
Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, §§ 70 Rn. 1 ff, 71 Rn. 1 ff. Bemerkenswert
aber auch Bergmann, S. 109 ff.
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lungen der inhaltlichen Ausgestaltung des Rechtmäßigkeitserfordernis-
ses18, des Waffenbegriffes in § 113 Abs. 2 Nr. 1 StGB19 sowie des anläss-
lich des 44. StrÄndG jüngst wieder heftig diskutierten Verhältnisses der
Vorschrift zu anderen Straftatbeständen20 ungleich interessanter zu sein.
Gleichwohl fällt auf, dass die besonderen Irrtumsregeln nicht selten auch
bei jenen Problemkreisen als offenbar interessante Nebenfrage21 auftau-
chen und teils sogar als „Steinbruch“ für die Gewinnung dogmatischer Ar-
gumenten herangezogen werden.22

Fraglich ist jedoch, auf welchen belastbaren Grundlagen jene Argumen-
te stehen, wenn doch noch grundsätzliche Fragen zu den besonderen Irr-
tumsregeln ungeklärt sind. Dabei ist es die Besinnung auf grundsätzliche
Aspekte jener Sonderregelung, die für aktuelle und zukünftige Diskussio-
nen Bausteine überzeugungskräftigerer Argumentationen bieten kann. Da-
her besteht für die vorliegende Arbeit Anlass, die besondere Irrtumsrege-
lung in § 113 Abs. 3 S. 2, Abs. 4 StGB in den Mittelpunkt zu stellen und
Struktur, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur dieser „dogmatischen
Anomalie“ zu beleuchten.

18 Vgl. nur Bosch, Jura 4 (2011), 268 (273); umfassend etwa Seebode S. 1 ff.
19 Vgl. dazu nur BVerfG NJW 2008, 3627 mit Anm. von Wörner, ZJS 3 (2009), 236

(236 ff.) sowie v. Heintschel-Heinegg, JA 2009, 68 (68 f.); Hüpers, HRRS 2/2009,
66; Jahn, JuS 2009, 78 (78 f.); Koch/Wirth, ZJS 2009, 90 (90 ff.); Simon, NStZ
2009, 8 (84 f.).

20 Vgl. dazu jüngst Fahl, ZStW 2012, 311 (311 ff.); Zopfs, GA 2000, 527 (527 ff.);
ders., GA 2012, 259 (259 ff.) sowie bereits Deiters, GA 2002, 259 (259 ff.); Möbi-
us, S. 1 ff., insb. S. 82 ff.; Schmid, JZ 1980, 56 (56 ff.); Thomma, S. 1 ff.

21 So etwa bei Bergmann, S. 109 ff. im Lichte der Strafmilderungsproblematik; im hi-
storischen Zusammenhang im Rahmen der Untersuchung der Funktion des Tatbe-
standes Möbius, S. 58 ff.; ebenso im Rahmen der Untersuchung der inhaltlichen
Ausgestaltung des Rechtmäßigkeitserfordernisses Seebode, S. 43 ff.

22 So etwa Caspari, NJ 2011, 318 (320); Deiters, GA 2002, 259 (264) Fahl, ZStW
2012, S. 311 (313 f.); Fischer, StGB, § 113 Rn. 2; NK-Paeffgen, § 113 Rn. 6, 76;
LK-Rosenau, § 113 Rn. 5; Zopfs, GA 2012, 259 (269 f.).
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Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit23 befasst sich zu diesem Zweck in drei Teilen mit
den grundlegenden Fragestellungen, welche die Sonderregelung in § 113
Abs. 3 S. 2, Abs. 4 StGB aufwirft.

Zunächst wendet sich der erste Teil dieser Untersuchung den strukturel-
len Grundlagen der komplexen Sonderregelung zu. Auf der Grundlage
von Überlegungen zum Bedürfnis einer Offenlegung der Struktur der Re-
gelung und zum methodischen Vorgehen (§ 3) wird die Sonderregelung
entsprechend durchleuchtet (§§ 4, 5), bevor anschließend die Ergebnisse
zusammengefasst werden (§ 6).

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den aufschlussreichen straf-
rechtshistorischen Grundlagen des Untersuchungsgegenstandes. Nach Vor-
überlegungen zur Relevanz einer strafrechtshistorischen Betrachtung (§ 7)
werden die langwierige Herausbildung der strukturellen Voraussetzungen
der Sonderregelung (§ 8) sowie die Genese der besonderen Irrtumsregeln
in der Reformdiskussion des 19. und 20. Jh. (§ 9) erläutert.

Im dritten Teil soll ein Beitrag zur Annäherung an die Rechtsnatur der
besonderen Irrtumsregeln erarbeitet werden. Zunächst wird auf der Grund-
lage der Thesen in der aktuellen Diskussion die methodische Problematik
aufgezeigt und ein eigener Lösungsansatz entworfen. Anschließend wird
mittels eines komparativen Ansatzes in Form eines Vergleichs mit den ein-
schlägigen allgemeinen Regeln Stellung in der Sache bezogen (§ 11).

Schlussbetrachtungen setzen sich mit der problematischen, Anlass zu
Kritik bietenden Stellung der Sonderregelung im Spannungsfeld zwischen
gesetzgeberischem Pragmatismus und strafrechtlichen Grundprinzipien
auseinander (§ 12) und schließen mit einem Fazit (§ 13).

§ 2

23 Der Rechts- und Forschungsstand konnte bis zum 30.11.2016 berücksichtigt wer-
den.
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Strukturelle Grundlagen

Grundsätzliche Überlegungen

Wenn Dreher darauf hinweist, dass sich in den Diskussionen um die Son-
derregelung „auch über deren Text selbst (…) hinweggesetzt“ wird24,
weist dieser Befund bereits auf ein wesentliches Anliegen der vorliegen-
den Untersuchung hin. Es gilt zunächst, Klarheit über den Inhalt dieser
Sondervorschriften zu schaffen. Der Inhalt einer Rechtsnorm erschließt
sich dann am besten, wenn man ihre „Bau- und Strukturelemente“25 her-
ausarbeitet, da das Strafrecht einer systematischen Ordnung unterliegt.26

Somit stellt das Verständnis der Struktur einer Regelung einen ersten, aber
nicht unbwesentlichen Schritt hin zum tiefergehendenVerständnis ihres In-
halts dar. Dazu ist der Wortlaut der zu untersuchenden Rechtsnorm in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, womit der Bogen zum Befund
Drehers geschlagen ist: Denn eine als „Hilfsdisziplin der Auslegung“27

verstandene Strafrechtsdogmatik findet ihre Grundlage und Grenze im
Wortlaut des Gesetzes.28 So ist es das Anliegen dieses ersten Teils der vor-
liegenden Arbeit, die systematische Binnenstruktur der besonderen Irr-
tumsregeln des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in § 113 Abs. 3
S. 2, Abs. 4 StGB zu erschließen.

Erster Teil:

§ 3

24 Dreher, FS Schröder, S. 361.
25 Gropp, AT 3. Aufl., § 3 Rn. 48.
26 Vgl. Gropp, AT 3. Aufl., § 2 Rn. 57 ff.; Engisch, S. 88 ff.
27 Gropp, AT, § 3 Rn. 48. Im Kanon der Auslegungsmethoden wird die besondere

Bedeutung des gesetzlichen Wortlautes insbesondere an der Wortlautgrenze offen-
bar: Denn dem aus dem „nullum crimen“-Grundsatz folgenden strafrechtlichen
Analogieverbot des Art. 103 II GG unterfällt jede Auslegung, die nicht mehr vom
möglichen Wortsinn des Gesetzes erfasst ist, vgl. Sch/Sch-Eser § 1 Rn. 37; Gropp
AT § 2 Rn. 9 ff., 20, 26; Roxin, AT I, § 5 Rn. 8, 26 ff.

28 Vgl. Gropp, AT, § 3 Rn. 36 ff. 50, 55.
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Das Bedürfnis einer Offenlegung der Struktur der Vorschrift

Angesichts der Tatsache, dass seit dem 3. StrRG eine nahezu „bibliothe-
kenfüllende Literatur“29 zu § 113 Abs. 3 und 4 StGB vorhanden ist, läge
der Gedanke nahe, dass damit auch zur Struktur der besonderen Irrtumsre-
gelungen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bereits alles gesagt
ist. Doch der Blick in das Schrifttum bestätigt diese Annahme nicht. Viel-
mehr sind Betrachtungen zur Struktur dieser Sondervorschriften im ein-
schlägigen Schrifttum überraschend dünn gesät.30 Gleichwohl ginge der
Schluss, dass zu dieser Frage kein Klärungsbedarf bestünde, fehl. Denn
die Struktur dieser Sonderregelung erschließt sich nicht ohne Weiteres
durch einen Blick in das StGB. So wird in der aktuellen Literatur nicht
selten auf die komplizierte Gestaltung der gesetzlichen Grundlagen der be-
sonderen Irrtumsregeln verwiesen31 und insbesondere § 113 Abs. 4 StGB
sogar eine unnötig komplizierte Formulierung attestiert.32 Dass es daher
einer Offenlegung der Struktur der Sonderregelung bedarf, kann gleicher-
maßen anhand der auf den ersten Blick so unterschiedlichen Perspektiven
des Rechtsanwenders wie auch des Rechtsunterworfenen gezeigt werden.

Aus der Perspektive des Rechtsanwenders

Ist bereits die Struktur einer Vorschrift rätselhaft, wird der Rechtsanwen-
der in Wissenschaft und Praxis vor nicht unerhebliche Herausforderungen
gestellt, da so der Regelungsgehalt einer Rechtsnorm nur mühsam er-
schlossen werden kann. So stellen Zöller/Steffens fest: „Fälle mit inhaltli-
chem Bezug zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB)
bereiten sowohl in der juristischen Ausbildung als auch in der Praxis der
Strafverfolgung immer wieder Probleme.“33 Die Überlegung, dass das
Verständnis der Struktur einer Regelung essentiell für das Verständnis
ihres Inhalts ist, bestätigt sich anhand jener offenkundigen Schwierigkei-

A.

I.

29 Bergmann S. 111; vgl. auch Dreher, FS Schröder S. 360.
30 Ein didaktisch orientierter, reduzierender Strukturierungsansatz findet sich immer-

hin bei Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 70 II Rn. 30.
31 Vgl. Lackner/Kühl § 113 Rn. 16; NK-Paeffgen § 113 Rn. 5 („hoch komplex“), 76;

LK-Rosenau § 113 Rn. 68; Thomma S. 17.
32 Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 70 II Rn. 30.
33 Zöller/Steffens, JA 2010, 161.
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ten im wissenschaftlichen und praktischen Umgang mit dem Widerstands-
delikt deutlich.34

Aus der Perspektive des Rechtsunterworfenen

Noch deutlicher wird aus der Perspektive des Rechtsunterworfenen er-
sichtlich, dass ein Zustand der Unklarheit über Struktur und Inhalt einer
strafrechtlichen Norm im Widerspruch zu grundsätzlichen Erwägungen
über den Sinn staatlichen Strafens steht. Denn damit würde ein zentraler
funktionaler Grund der gesetzlichen Fixierung unerwünschten Verhaltens
in Form von Straftatbeständen ad absurdum geführt. Um dies zu erläutern,
empfiehlt sich eine kurze Rückbesinnung auf die „oft vernachlässigte“35

Strafzwecklehre. Zwar ist auf dem Boden der seit jeher geführten Diskus-
sionen um den Sinn der Strafe eine blühende „Wiese der Strafzwecke“36

gewachsen. Nach der heute vorherrschenden Meinung werden diese in der
sogenannten Vereinigungstheorie miteinander kombiniert, indem die ver-
schiedenen Straftheorien je nach dem Stadium der staatlichen Strafeinwir-
kung einen unterschiedlichen Stellenwert erhalten.37 Dabei kommt bereits
der gesetzlichen Fixierung bzw. Androhung von Strafe eine strafzweckre-
levante Funktion zu. Denn nach der auf Feuerbach zurückgehenden gene-

II.

34 NK-Paeffgen § 113 Rn. 6 m. w. N. schließt sogar auf einen „kollektiven Rechtsun-
gehorsam seitens der Richterschaft gegenüber einer als unverständig eingestuften
Regelung“.

35 Sinn, Vorverlagerung, 13 (20).
36 Sinn, Vorverlagerung, 13 (20). Eine vertiefte Darstellung der verschiedenen Straf-

theorien würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sie lassen sich strukturell in
absolute, da von Zweckerwägungen losgelösten und schlicht an der Vergeltung der
Tat orientierte („punitur, quia peccatum est“; begründet in der Philosophie Kants
und Hegels) und relative, da über die Vergeltung der Tat hinaus zweckorientierte
(„punitur, ne peccetur“; so Feuerbachs generalpräventiver sowie von Liszt´s spezi-
alpräventiver Ansatz) Modelle einordnen. Vgl. zum Ganzen die umfassende Dar-
stellung bei Gropp, AT, § 1 Rn 168 ff. n. w. N.

37 Vgl. Gropp, AT, § 1 Rn 197 ff., Roxin, JuS 1966, 377 (381 ff.); Krit. zur Vereini-
gungstheorie allerdings Sinn, S. 20 f.: Auf deren Grundlage könne sich der Gesetz-
geber „beliebig von der »Wiese der Strafzwecke« einen ihm gefallenden Blumen-
strauß zusammenstellen und gerät so nicht in Rechtfertigungszwänge.“ Nach über-
zeugender Auffassung von Gropp, AT, § 1 Rn. 202 f. schlägt sich die Vereini-
gungstheorie jedoch in den im Allgemeinen Teil des StGB verankerten Strafzwe-
cken nieder und sei damit gerade an rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgerichtet.

§ 3 Grundsätzliche Überlegungen
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ralpräventiven Straftheorie wirkt bereits die Strafandrohung als Mittel der
Abschreckung potentieller Täter.38 Soll aber diese „präventiv-verhaltens-
steuernde Funktion des Rechts“39 überhaupt Wirkung entfalten, muss ge-
währleistet sein, dass das Gesetz seine Adressaten in einer zur Verhaltens-
steuerung geeigneten Weise erreicht.40 Die zum Grundstein des Bestimmt-
heitsgrundsatzes gewordene Forderung Feuerbachs lautet daher, dass das
Gesetz Gegenstand und Umfang des Verbotenen präzise zu verdeutlichen
habe.41 Damit diese im Kern „imperativische Struktur strafrechtlicher
Normen“42 nicht bloßer ideeller Anspruch bleibt, muss also für den Norm-
adressaten klar ersichtlich sein, welche Verhaltensweisen zu unterlassen
oder zu erbringen sind43 - idealerweise bereits durch den Blick in ein ver-
ständliches Strafgesetzbuch.44 Um an von Liszt anzuknüpfen: Die „Magna
Charta des Verbrechers“45 muss lesbar sein. Ist die Lesbarkeit durch eine
komplizierte Gestaltung der Norm erschwert, muss die Frage nach deren
Struktur gestellt werden, um das Verständnis des jeweiligen Rechtsstoffes
zu ermöglichen.

Somit ergibt sich aus den auf den ersten Blick so unterschiedlichen Per-
spektiven des Rechtsanwenders und des Rechtsunterworfenen das gleiche
Bedürfnis der Normenklarheit, welche entweder durch die Handwerks-
kunst des Gesetzgebers oder durch die wissenschaftliche Aufarbeitung zu
gewährleisten ist. Die Verdeutlichung der Struktur der besonderen Irrtums-
regeln des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dient folglich nicht
nur einem abstrakten Erkenntnisgewinn, sondern ist geboten, um das Ge-
setz dem Rechtsanwender und Rechtsunterworfenen zugänglich und in der
Rechtsgemeinschaft wirksam zu machen.

38 Vgl. zur Strafzwecktheorie Feuerbachs etwa die Darstellungen bei Gropp, AT, § 1
Rn. 182 ff.; Mohnhaupt in: Stolleis (Hrsg.), Juristen (…); Stichwort „Feuerbach“,
S. 201 ff.; Schröder in: Schröder/Kleinheyer (Hrsg.), Deutsche und europäische Ju-
risten aus neun Jahrhunderten, S. 129.

39 Lesch, JA 2002, 602 (609).
40 Vgl. Eser, FS Lenckner, S. 25 ff., insb. S. 53 f.
41 Vgl. Gropp, AT, § 1 Rn. 184.
42 Vgl. Lesch, JA 2002, 602 (609).
43 Vgl. Gropp, AT, § 1 Rn. 198.
44 Dies unterstreicht die Forderung Feuerbachs, ein jeder solle das Strafgesetzbuch

möglichst mit sich „herumtragen“ (vgl. dazu Gropp, AT, § 1 Rn. 184).
45 Vgl. von Liszt, S. 80.
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Methodik

Angesichts der vielfach monierten Komplexität der Regelung in § 113
Abs. 3 S. 2, Abs. 4 StGB stellt sich freilich die Frage nach der tauglichen
Methodik. Hier kann die Strafrechtsdogmatik als „Hilfsdisziplin der Aus-
legung“ herangezogen werden46. Denn auch der Rechtsstoff einer komple-
xen Sonderregel kann in einem System geordnet werden.47

Zu diesem Zweck will sich die vorliegende Arbeit auf die Überlegung
stützen, dass die besonderen Irrtumsregeln des Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte im Grunde einen Bestandteil der strafrechtlichen Irr-
tumslehre darstellen.48 Eine Strukturierung kann damit auf dem Funda-
ment der bereits für die allgemeine Irrtumslehre entwickelten systemati-
sierenden Ansätze erfolgen. So wird eine Verstrickung in zunächst müh-
sam zu entwickelnde Begrifflichkeiten – und damit eine weitere Verkom-
plizierung des von Dreher attestierten „Meinungswirrwars“49 – weitge-
hend vermieden.50 Zudem steht dieser Ansatz auf dem sicheren Boden
dogmatischer und gesetzlicher Grundlagen.51 Denn wesentliche Vorgaben
für eine systematische Irrtumsdogmatik lassen sich aus den Irrtumsvor-
schriften des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (§§ 16, 17, 35
Abs. 2 StGB) ableiten.52 Gropp hat die These, dass sich die strafrechtliche
Irrtumslehre begreifen lässt, wenn mittels einer systematischen Herange-
hensweise ihre Struktur offen gelegt wird53, bestätigt, indem er auf jener
gesetzlichen Grundlage eine Systematisierung nach wesentlichen Grund-
fragen vorgenommen hat.54 Auf diesem methodischen Fundament baut da-
her auch die folgende Darstellung auf.

B.

46 Gropp, AT, § 3 Rn. 48.
47 Vgl. Gropp, AT 3. Aufl, § 2 Rn. 58.
48 Vgl. Matejko S. 35.
49 Dreher, FS Klug, S. 361.
50 Vgl. Gropp, AT, § 13 Rn. 8.
51 Vgl. Gropp, AT 3 Aufl., § 2 Rn. 58, 59.
52 Vgl. Kühl, AT, § 13 Rn. 1; Matejko S. 35.
53 Vgl. Gropp, AT, § 13 Rn. 8.
54 Vgl. Gropp, AT, § 13 Rn. 8 ff.: „Die gesamte strafrechtliche Irrtumslehre ist von

drei Fragen durchzogen.“; siehe auch Knobloch, JuS 2010, 864 (864 f.).
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